
Erstreckt sich das wegen einer Ge
setzesverletzung aufgehobene oder 
geänderte Urteil auf Mitverurteilte, 
dann wird die Rechtskraft des erst
instanzlichen Urteils hinsichtlich 
Mitverurteilter beseitigt, soweit sich 
die Aufhebung des angefochtenen Ur
teils zu ihren Gunsten auswirkt. Dar
aus ergibt sich in Verbindung mit 
§ 340 Abs. 1 StPO für das Rechtsmit
telgericht die Verpflichtung, jede wei
tere Verwirklichung der vom erst
instanzlichen Gericht erkannten Maß
nahme der strafrechtlichen Verant
wortlichkeit zu unterbinden.
Im Falle einer Aufhebung und Zu
rückverweisung der Sache darf das 
Rechtsmittelgericht daher die Sache 
nicht erst an das nachgeordnete Ge
richt mit der Weisung zurückgeben, 
eine Verfügung auf Aussetzung der 
Verwirklichung der erkannten Maß
nahme der strafrechtlichen Verant
wortlichkeit zu erlassen. Das Rechts
mittelgericht hat vielmehr die Ver
fügung auf Entlassung des Mitver
urteilten aus der Strafvollzugsein
richtung selbst zu treffen. Diese Ar
beitsweise liegt im Interesse des Mit
verurteilten, auf den sich das ange- 
fochtene Urteil erstreckt, weil damit 
unverzüglich nachteilige Wirkungen 
des erstinstanzlichen Urteils zugun
sten des Mitverurteilten korrigiert 
werden.
2. Die weitere Inhaftierung Mitver
urteilter auf Grund der in der ersten 
Instanz erkannten, inzwischen aber 
durch das Rechtsmittelgericht aufge
hobenen und daher nicht mehr wirk
samen Maßnahme der strafrecht
lichen Verantwortlichkeit ist unzu
lässig. Ein aufgehobenes Urteil kann 
nicht die Grundlage für einen even
tuell notwendigen weiteren Frei
heitsentzug sein.
In der Praxis gibt es unterschiedliche 
Auffassungen darüber, ob in Fällen, 
in denen im Zusammenhang mit der 
Zurückverweisung der Sache zur er
neuten Verhandlung eine weitere 
Inhaftierung notwendig ist, ein 
neuer Haftbefehl zu erlassen ist oder 
ob ein im Verfahren erster Instanz 
nicht ausdrücklich aufgehobener, 
sondern gemäß Ziff. 4.5.4. der Richt
linie Nr. 27 des Plenums des Ober
sten Gerichts über den Erlaß von 
Haftbefehlen, die Haftbeschwerde 
und die Haftprüfung vom 2. Juli 1969 
(NJ-Beilage 2/71 zu Heft 2) mit Ein
tritt der Rechtskraft des Urteils ge
genstandslos gewordener Haftbefehl 
„wiederauf lebt“.
Das Kollegium für Strafsachen ver
tritt die Auffassung, daß das Rechts
mittelgericht in diesen Fällen selbst 
einen neuen Haftbefehl zu erlassen 
hat. Eine Anweisung an das erst-

Die Verhandlungskonzeption im 
Strafprozeß ist für das Gericht ein 
wichtiges Mittel, Verfahren mit kom
plizierter Beweislage oder mit um
fangreichem Sachverhalt für alle an 
der Hauptverhandlung Beteiligten 
überschaubar durchzuführen, eine

instanzliche Gericht, erneut Haftbe
fehl zu erlassen, würde das Verfah
ren verzögern und vor allem nicht 
dem Schutzinteresse der Gesell
schaft, ihres Staates und seiner Bür
ger Rechnung tragen. Die Berechti
gung des Rechtsmittelgerichts zu die
ser Entscheidung folgt aus den §§ 304, 
134 StPO. Danach ist neben dem 
Kreisgericht auch das Prozeßgericht 
für Entscheidungen zuständig, die 
sich auf die Untersuchungshaft be
ziehen.
Wollte man die Ansicht vertreten, 
der gegenstandslos gewordene Haft
befehl werde wieder wirksam, dann 
wäre das Rechtsmittelgericht ge
zwungen, die früheren Haftgründe 
zu überprüfen und festzustellen, ob 
sie noch zutreffen oder ob sich aus 
der Erstreckung des Rechtsmittel
urteils auf Mitverurteilte und einer 
weiteren notwendigen Sachaufklä
rung andere Gesichtspunkte für die 
Inhaftierung ergeben. Erläßt das 
Rechtsmittelgericht aber einen neuen 
Haftbefehl, ist die gesamte Verfah
rensweise rationeller. Zugleich mit 
dem Erlaß erhält auch die Strafvoll
zugseinrichtung eine verbindliche 
Mitteilung darüber, daß der Mitver
urteilte nunmehr in der Unter
suchungshaftanstalt unterzubringen 
ist.
In diesem Zusammenhang ist darauf 
hinzuweisen, daß — auch wenn in 
diesen Fällen das Rechtsmittel
gericht den Haftbefehl erlassen hat, 
weil er zu diesem Zeitpunkt gemäß 
§§ 122, 123 StPO gerechtfertigt war — 
das erstinstanzliche Gericht ver
pflichtet ist, im weiteren Verlauf des 
Verfahrens jederzeit zu prüfen, ob 
die Voraussetzungen der Unter
suchungshaft noch vorliegen (§ 131 
StPO).
3. Liegen in Fällen der Erstreckung 
des Rechtsmittelurteils auf Mitver
urteilte die Voraussetzungen zu einer 
erneuten Inhaftierung nicht vor, 
weil z. B. nach Auffassung des 
Rechtsmittelgerichts im erneuten 
erstinstanzlichen Verfahren auf eine 
Strafe ohne Freiheitsentzug zu er
kennen' sein wird (Ziff. 1 der OG- 
Richtlinie Nr. 27), dann ist der Mit
verurteilte aus der Strafvollzugsein
richtung zu entlassen. Selbstver
ständlich hat auch hier das erneut mit 
der Sache befaßte erstinstanzliche 
Gericht gemäß § 131 StPO die Pflicht 
zu prüfen, ob die Voraussetzungen 
für den Erlaß eines neuen Haft
befehls zum Zeitpunkt der erneuten 
Verhandlung noch vorliegen.
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hohe Qualität der gerichtlichen Tä
tigkeit zu sichern und die Vorausset
zungen für die gesellschaftliche 
Wirksamkeit des Verfahrens zu 
schaffen.
Das Plenum des Obersten Gerichts 
hat in Ziff. 4.1. seines Beschlusses

zu Fragen der gerichtlichen Beweis
aufnahme und der Wahrheitsfindung 
im sozialistischen Strafprozeß vom
30. September 1970 (NJ-Beilage 5/70 
zu Heft 21) darauf orientiert, bei um
fangreichen und schwierigen Beweis
lagen Verhandlungskonzeptionen zu 
erarbeiten. Bei den Militärrichtern 
unseres Bereichs ist die Arbeit mit 
Verhandlungskonzeptionen in den 
Verfahren, in denen sie notwendig 
sind, zu einem echten Bedürfnis ge
worden.
Über die Notwendigkeit einer Ver
handlungskonzeption entscheiden wir 
nicht schematisch etwa nach der De
liktsart oder nach der Schuldart. Sach
verhalte mit komplizierter Beweis
lage können sich sowohl bei vorsätz
lich als auch bei fahrlässig begange
nen Straftaten ergeben.
Als kompliziert ist eine Beweislage 
in der Regel immer dann einzuschät
zen, wenn
— der Angeklagte die ihm zur Last 

gelegte Handlung teilweise oder 
insgesamt bestreitet,

— er seine Geständnisse ganz oder 
teilweise widerruft,

— in das Verfahren Sachverständige 
einzubeziehen sind,

— die Straftat spezielle Sachgebiete 
berührt,

— die Schuldform im Stadium des 
Eröffnungsverfahrens die An
nahme mehrerer Varianten zu
läßt,

— die durch die Straftat herbeige
führten negativen Folgen von 
Dritten mitverursacht worden 
sind und zu beurteilen ist, wie 
sich das auf den Grad der Schuld 
des Angeklagten auswirkt.

Zu umfangreichen Beweisaufnah
men führen z. B. Sachverhalte, bei 
denen
— mehrere Täter mit unterschied

lichen Tatbeiträgen oder Beteili
gungsformen angeklagt sind,

— verschiedene Stadien einer oder 
mehrerer Straftaten vorliegen,

— die Tatzeit sich über einen relativ 
langen Zeitraum erstreckt,

— mehrere Strafgesetze und straf
rechtlich geschützte gesellschaft
liche Verhältnisse verletzt wur
den,

— langfristig umfangreiche Vorbe
reitungen zur Tatbegehung ge
troffen wurden,

— ein besonders hoher ideeller oder 
materieller Schaden verursacht 
wurde.

Ein allgemeingültiges Schema für 
eine Verhandlungskonzeption kann 
m. E. nicht aufgestellt werden, weil 
die Probleme in den einzelnen Straf
verfahren unterschiedlich sind. Für 
Hauptverhandlungen außerhalb des 
Militärgerichtsgebäudes wird grund
sätzlich auch bei einfachen Verfahren 
eine Konzeption angefertigt.
Über die organisatorische Vorberei
tung der Hauptverhandlung und 
Maßnahmen zur Erhöhung der gesell
schaftlichen Wirksamkeit des Ver
fahrens berät das Gericht in der
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